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Airbus – Boeing: Kein Fall für die WTO 
Hintergründe und Chancen des transatlantischen Subventionskonflikts 
Jens van Scherpenberg / Nicolas Hausséguy 

Die »Paris Air Show« im Juni 2005 war erneut Schauplatz des scharfen Wettbewerbs 
zwischen Airbus und Boeing. Angesichts der Bedeutung des von ihnen exklusiv bedien-
ten Marktes für große Zivilflugzeuge erfährt die mit harten Bandagen ausgefochtene 
Konkurrenz der beiden Duopolisten hohe politische Aufmerksamkeit. Der schon lange 
schwelende Konflikt zwischen EU und USA um Subventionen für die Entwicklung neuer 
Flugzeuge wurde im Mai 2005 erneut vor die WTO getragen. Die WTO ist jedoch mit 
dem Fall überfordert. Denn in dieser rein bilateralen Auseinandersetzung sind die Rol-
len von Kläger und Beklagtem keineswegs eindeutig verteilt. Vor allem kann im WTO-
Streitbeilegungsverfahren der entscheidende Hintergrund des Konfliktes nicht behan-
delt werden: die problematischen transatlantischen Rüstungsindustriebeziehungen. 
Der weitere Konfliktverlauf kann zu einer Verschärfung der handels- und sicherheits-
politischen Rivalität zwischen EU und USA führen. Er eröffnet aber auch beiden Seiten 
die Chance, ihre militärischen Beschaffungsmärkte stärker zu integrieren – und der 
atlantischen Allianz damit in einer kritischen Phase einen wichtigen Impuls zu geben. 

 
Die im Zweijahresturnus stattfindende 
Paris Air Show auf dem Flughafen von 
Le Bourget erhielt auch in diesem Jahr 
wieder ihren besonderen Reiz durch die 
Choreografie der Erfolgsmeldungen, mit 
denen sich die amerikanische Boeing Corp. 
und die europäische Airbus Industries SA 
auf der Bühne dieser weltweit bedeutend-
sten Messe der Luftfahrtbranche gegen-
seitig zu übertrumpfen versuchten. Airbus 
führte den in der Flugerprobung stehenden 
A380 vor, der Boeings letztes Monopol bei 
Flugzeugen mit über 400 Sitzen zu Fall 
bringt. Boeing dagegen warb mit der hohen 
Zahl von Bestellungen für den völlig neu 

konzipierten B 787 »Dreamliner«, der ihr 
den Markt für ca. 250sitzige Flugzeuge mit 
großer Reichweite erschließen soll. Diesen 
Erfolg konterte Airbus wiederum mit 
seinem neuen Modell A350 für dasselbe 
Marktsegment. Mit insgesamt 319 bekannt-
gegebenen Bestellungen und unverbind-
lichen Kaufabsichten (zum Listenpreis von 
35,9 Mrd. US-Dollar) gegenüber Boeings 
146 (15,2 Mrd. US-Dollar) konnte Airbus das 
inszenierte Turnier von Le Bourget schließ-
lich für sich entscheiden. 

Allerdings sind Absichtserklärungen und 
Kaufoptionen noch keine kalkulierbaren 
Umsätze. So stornierte zu Boeings Verdruß 
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Air Canada während der Messe von Le 
Bourget eine erst wenige Wochen alte 
größere Bestellung von 14 B787 und 18 
B777 (mit Kaufoptionen für weitere 18 B777 
und 46 B787) unter Inanspruchnahme 
einer vereinbarten Rücktrittsklausel. Ob-
wohl ähnliches auch dem europäischen 
Rivalen widerfahren könnte, könnte es 
Airbus gelingen, im fünften Jahr in Folge 
Boeing bei den Bestellungen zu übertreffen. 

Kein Markt wie jeder andere 
Dem unbefangenen Betrachter mag sich die 
kommerzielle Rivalität der beiden Unter-
nehmen auf dem Markt für große zivile 
Passagier- und Frachtflugzeuge als ein 
Musterbeispiel funktionierenden Wett-
bewerbs darstellen: Konkurriert wird über 
Preise, technische Qualität, Nutzungs- und 
Wartungsfreundlichkeit, über Produktions-
techniken, eingesetzte Materialien und 
Energieverbrauchseffizienz. In diesem Wett-
bewerb war Airbus seit einigen Jahren das 
innovativere Unternehmen, weshalb es 
Boeing erhebliche Marktanteile abringen 
konnte. Inzwischen ist als neuer Wett-
bewerbsparameter die Bedienung unter-
schiedlicher Verkehrskonzepte hinzu-
gekommen. Airbus setzt mit dem A380 
darauf, die hohe Nachfrage im »Hub-to-
Hub«-Verkehr zwischen den großen Luft-
drehkreuzen effizienter bedienen zu kön-
nen, Boeing will mit dem B787 eine wach-
sende Nachfrage nach Direktverbindungen 
zwischen Flughäfen unterhalb der Ebene 
der großen Drehkreuze (»point-to-point«) 
befriedigen. 

Jedenfalls ist es dank dieses Wettbewerbs 
der beiden Duopolisten zu bedeutenden 
Verbesserungen bei der Fluglärmverminde-
rung, im Treibstoffverbrauch und insge-
samt bei den Kosten pro Passagierkilometer 
gekommen, die wesentlich zur Verbilligung 
und damit Ausweitung des Luftverkehrs 
in den letzten Jahren beigetragen haben. 

Der intensive und fruchtbare Wett-
bewerb kann jedoch nicht verdecken, daß 
sich beide Unternehmen auf einem hoch-
politisierten Markt bewegen. Schon der Ein-

tritt von Airbus im Jahr 1974 in diesen zu 
jener Zeit von drei amerikanischen Firmen 
� dem Marktführer Boeing sowie McDon-
nell Douglas und Lockheed � besetzten 
Markt verdankt sich einem politischen 
Beschluß der involvierten Staaten Frank-
reich, Deutschland, Spanien und Groß-
britannien (letzteres trat mit British Aero-
space � heute BAe Systems � erst nach 
einigem Hin und Her ab 1979 dem Airbus-
Konsortium bei). Für die einzelnen euro-
päischen (französischen und britischen) 
Firmen waren die Kosten des Verbleibs im 
Markt für große Zivilflugzeuge, und gar 
die Markteintrittskosten für Großraum-
flugzeuge nach Art der seit 1968 ein-
gesetzten B747 angesichts des steigenden 
Entwicklungsaufwands untragbar hoch 
geworden. Doch sollte der Markt aus indu-
striepolitischen Gründen nicht amerikani-
schen Anbietern allein überlassen werden. 

Die aufzuwendenden erheblichen Kosten 
bis zur vollen Durchsetzung von Airbus 
gegen einen bei Produktionskosten wie 
Marktmacht weit überlegenen Wettbewer-
ber wurden zu einem beträchtlichen Teil 
durch Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln 
der beteiligten Staaten gedeckt. In der Folge 
kam es zu einer Marktbereinigung in den 
USA: Lockheed schied 1983 aus dem Markt 
für große Zivilflugzeuge aus, McDonnell-
Douglas wurde 1997 von Boeing übernom-
men. Das transatlantische Duopol war ge-
boren � aus amerikanischer Sicht infolge 
der wettbewerbsverzerrenden Subventio-
nen der Europäer, aus europäischer Sicht 
wegen der Innovationsschwäche der ausge-
schiedenen amerikanischen Konkurrenten. 

Subventionen für eine 
strategische Industrie 
Ökonomisch läßt sich die Subventionie-
rung von Airbus � wie jede Subvention � 
(nur) damit begründen, daß eine euro-
päische Produktion großer Zivilflugzeuge 
bedeutende positive externe Effekte er-
zeugt, also einen volkswirtschaftlichen 
Nutzen, der über den erzielbaren Verkaufs-
preis der Flugzeuge nicht abgegolten wird. 
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Kein europäisches Unternehmen wäre 
in der Lage gewesen, das wirtschaftliche 
Risiko des Eintritts in einen so stark von 
amerikanischen Anbietern dominierten 
Markt zu tragen. Mit dem subventionierten 
Markteintritt von Airbus hat sich die Wett-
bewerbsintensität auf dem Flugzeugmarkt 
erhöht � zum Nutzen der Fluglinien und 
ihrer Kunden. Insofern lassen sich diese 
Gründungssubventionen durchaus als Vari-
ante des von Friedrich List im 19. Jahrhun-
dert formulierten Erziehungszollkonzepts 
(»infant industry protection«) ordnungs-
politisch legitimieren. 

Dem trugen die USA in den von ihnen im 
Rahmen der Tokyo-Runde des GATT ange-
stoßenen Verhandlungen zum plurilate-
ralen »Abkommen über den Handel mit 
Zivilflugzeugen« (Agreement on Trade in 
Civil Aircraft, ATCA) von 1979 Rechnung. In 
diesem Abkommen konzedierten die Air-
bus-Staaten zwar den Abbau von Zöllen auf 
Flugzeuge und Flugzeugteile sowie den Ver-
zicht auf technische Handelshemmnisse, 
die USA mußten jedoch eine sehr schwa-
che, unter Berufung auf »Sonderfaktoren 
im Zivilflugzeugmarkt« weiter relativierte 
Klausel gegen Handelsverzerrungen durch 
Subventionen akzeptieren. 

Aber auch der Fortbestand einer gesunden 
Luftfahrtindustrie ist, wie es in einer Studie 
des U.S. Department of Commerce über die 
amerikanische Jet-Flugzeugindustrie vom 
März 2005 heißt, »wichtig für die nationale 
Verteidigung, die wirtschaftliche Sicher-
heit, die Technologieentwicklung, den 
wissenschaftlichen Fortschritt, wegen der 
hochbezahlten Arbeitsplätze, der Export-
einnahmen und des nationalen Prestiges«: 
jede Menge Gründe mithin, eine solcherart 
strategische Industrie dauerhaft zu subven-
tionieren � wenn es denn tatsächlich um 
ihren Fortbestand, ihr wirtschaftliches 
Überleben ginge. Und es läßt sich sehr wohl 
argumentieren, daß am Erfolg großer Neu-
entwicklungen, wie der A380, aber auch 
der B787, wegen der enorm hohen Entwick-
lungskosten die Existenz des jeweiligen 
Unternehmens hängt. Dieses Risiko würde 
sich ganz unmittelbar in höheren Kosten 

bei der Finanzierung niederschlagen. 
Subventionen � ob sie als Zuschüsse, als 
Steuervergünstigungen oder als öffentliche 
Darlehen vergeben werden � senken also 
die Gesamtkosten unter das Niveau, das bei 
reinen, unverzerrten Marktbedingungen 
gelten würde. Wird der Wettbewerber 
ebenfalls subventioniert, kommt schließ-
lich das Argument hinzu, die eigene Seite 
benötige »Ausgleichssubventionen«. 

Schon frühzeitig wurde denn auch der 
erfolgreiche Markteintritt von Airbus als 
Musterfall strategischer Handels- und In-
dustriepolitik thematisiert � und zum 
transatlantischen Streitgegenstand. Die 
Auseinandersetzungen und die zwischen-
zeitlich erzielten Kompromisse korrelieren 
eng mit dem Verhältnis der Absatzkurven 
von Boeing (inklusive des 1997 von Boeing 
übernommenen Herstellers McDonnell 
Douglas) und Airbus (siehe Grafik, S. 4). 

Das erwähnte GATT-Abkommen von 
1979 über den Handel mit Zivilflugzeugen 
(ATCA) markiert den Beginn der Markt-
durchsetzung von Airbus, mit erstmals 
deutlich über 100 Bestellungen in jenem 
Jahr. Einer Krise des Weltmarktes nach der 
zweiten Ölkrise von 1980/81 folgte 1989 
der Aufschwung der Branche, an dem Air-
bus überproportional teilhatte, mit erst-
mals über 400 Bestellungen (nicht zuletzt 
dank der Einführung der kleineren A320-
Familie) und einem Weltmarktanteil von 
ca. 30%, den das Unternehmen seitdem 
nicht mehr unterschritten hat. In der Folge 
wurde 1992 das bilaterale amerikanisch-
europäische Abkommen über den Handel 
mit großen Zivilflugzeugen abgeschlossen. 
Es verbietet unter anderem Subventionen 
von Produktion und Vermarktung, erlaubt 
die direkte Subventionierung von Neu-
entwicklungen durch rückzahlbare Staats-
darlehen bis zu einer Obergrenze von 33% 
der Entwicklungskosten und führt Höchst-
grenzen für klar zuzuordnende indirekte 
Subventionen des Zivilflugzeugbaus durch 
staatliche Forschungsförderung ein, die für 
Flugzeugproduzenten bei 3% des vom Ab-
kommen erfaßten Umsatzes liegen.  
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Flugzeugbestellungen von Airbus und Boeing  

(einschließlich MacDonnell-Douglas) 1974–2004 

Quelle: Eigene Bearbeitung nach Daten von Airbus SA, Boeing Corp. 

 
Dennoch blieb dieser Markt auch in den 

neunziger Jahren politischer Einflußnahme 
auf Beschaffungsentscheidungen anderer 
Länder ausgesetzt. Boeing konnte sich 
dabei auf die indirekte Verknüpfung von 
Handelsinteressen und Sicherheitspolitik 
stützen, die Länder mit starker sicherheits-
politischer Anlehnung an die USA, wie etwa 
Japan, nicht zuletzt aus Lastenteilungs-
gründen auch bei zivilen Beschaffungs-
entscheidungen den amerikanischen An-
bieter Boeing präferieren ließ. Airbus wie-
derum profitierte davon, daß in anderen 
Ländern im Interesse der nationalen wirt-
schaftlichen Sicherheit und der politischen 
Unabhängigkeit beim Flugzeugkauf be-
wußt eine Politik der zwei Bezugsquellen 
praktiziert wurde. 

Seit im Jahr 1999 Airbus erstmals Boeing 
bei der Zahl der Flugzeugbestellungen 
überholte, drängten die USA verstärkt auf 
eine Neuverhandlung des Abkommens von 
1992. Und nachdem Airbus seit 2001 bei 
den Bestellungen und seit 2003 auch bei 
den jährlichen Auslieferungen am bisheri-
gen Marktführer Boeing vorbeigezogen ist, 
hat nicht nur die kommerzielle Rivalität 
der beiden Unternehmen an Schärfe gewon-
nen. Mit dem neuen A380 bestreitet Airbus 
seinem amerikanischen Konkurrenten 
dessen Monopol und damit auch die Mono-

polgewinnmarge, die Boeing in diesem 
obersten Marktsegment bislang mit dem 
B747 besaß. Und die Absicht von Airbus, 
nach dem A380 auch für sein neues, als 
Konkurrenz gegen den Boeing 787 »Dream-
liner« konzipiertes Modell A350 Entwick-
lungssubventionen in Anspruch zu neh-
men, hat das unternehmerische Risiko für 
Boeing zusätzlich erhöht. Denn für den 
Geschäftserfolg des Unternehmens, das mit 
dem Ende 2002 abgebrochenen »Sonic 
Cruiser«-Projekt eines knapp unter Schall-
geschwindigkeit fliegenden Flugzeugs be-
reits eine kostspielige und zeitraubende 
Fehlentwicklung hinter sich hat, ist ein gro-
ßes Absatzvolumen der B787 entscheidend. 

Nebenschauplatz WTO 
Mit der Kündigung des bilateralen Abkom-
mens von 1992 Anfang Oktober 2004 und 
der gleichzeitigen Klage vor der WTO gegen 
die vier am Airbus-Projekt beteiligten Staa-
ten Deutschland, Frankreich, Spanien und 
Vereinigtes Königreich stützen sich die 
USA auf das 1994 im Rahmen der Uruguay-
Runde verabschiedete WTO-Abkommen 
über Subventionen und Ausgleichsmaß-
nahmen (Subsidies and Countervailing 
Measures, SCM). Sie setzen darauf, daß auf-
grund dessen umfassender Definition ver-
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botener und anfechtbarer Subventionen 
sowie einer daraus resultierenden ernst-
haften Schädigung eines anderen WTO-
Landes die Airbus-Subventionen im 
WTO-Streitbeilegungsverfahren für rechts-
widrig erklärt werden können. 

Bei Abschluß des SCM-Abkommens 
hatten die USA es abgelehnt, über eine 
Erneuerung und Anpassung des ATCA-Ab-
kommens von 1979 zu verhandeln. Denn 
sie durften damit rechnen, im Klagefall 
über das gestärkte WTO-Streitbeilegungs-
verfahren einen anwendbaren Entscheid zu 
ihren Gunsten zu erwirken. Im Vor-WTO-
Streitbeilegungsverfahren war für einen 
gültigen Spruch die Zustimmung der be-
klagten Partei erforderlich. 

Zudem kann ein laufendes WTO-Ver-
fahren, so die Erwartung, bereits vor einem 
frühestens nach 18 Monaten zu erwarten-
den Entscheid ein Element der Verunsiche-
rung in die geschäftlichen Kalkulationen 
des europäischen Konkurrenten bringen. 

Doch obwohl die USA als Kläger vor 
der WTO wahrscheinlich Recht bekämen, 
dürfte das den Konflikt kaum beenden. 
Denn die EU hat Gegenklage wegen der 
Subventionierung von Boeing erhoben und 
dürfte damit ebenfalls Recht bekommen. 
Boeing war bislang nicht nur das Unter-
nehmen, das am stärksten begünstigt wird 
durch die Steuerermäßigungen für Export-
unternehmen auf der Basis der »Foreign 
Sales Corporations«-Gesetzgebung, die auf-
grund einer Klage der EU von der WTO für 
vertragswidrig erklärt wurden. Das Unter-
nehmen hat zudem vom Bundesstaat 
Washington, wo seine größten Produktions-
stätten liegen, für die B787 Steuervergün-
stigungen in Höhe von über 4 Mrd. US-Dol-
lar erhalten. 

Bekommen beide Seiten also Recht vor 
der WTO, könnten sich beide ermächtigen 
lassen, gegen die andere Seite Retorsions-
maßnahmen zu verhängen � ein offensicht-
lich unpraktikables Ergebnis. Der in diesem 
Sinne vor der WTO unentschieden ausge-
gangene Subventionsstreit zwischen Kana-
da und Brasilien, den Mutterländern der 
beiden großen Anbieter von Regional-

flugzeugen mit bis zu 100 Sitzen, Bombar-
dier und Embraer, ist ein wenig einladen-
der Präzedenzfall: beide Staaten bekamen 
Recht, verzichteten aber auf Retorsionen 
und subventionieren weiter. 

Die rüstungswirtschaftliche 
Dimension 
Während die Handelsdiplomaten auf bei-
den Seiten in der Öffentlichkeit mit Dos-
siers und Erklärungen für ihre Position im 
amerikanisch-europäischen Subventions-
konflikt werben, könnte sich im eigent-
lichen Hintergrund des Konflikts zugleich 
eine Lösung finden lassen, mit der nicht 
nur ein seit vielen Jahren schwelender und 
nun erneut akut gewordener Streit be-
endet, sondern zugleich der transatlan-
tischen Allianz ein bedeutender Impuls 
gegeben würde. 

Der zivile Flugzeugbau ist für die EU 
wie die USA unbestritten eine strategische 
Industrie. Er ist es nicht nur wegen seiner 
makroökonomischen Bedeutung: Der 
Export von Zivilflugzeugen machte für die 
USA in den letzten 20 Jahren durchschnitt-
lich 3,7% der Gesamtexporte aus, und da-
von dürften die Hälfte bis zwei Drittel auf 
Boeing entfallen. Das Produkt »Zivilflug-
zeuge« ist damit der wichtigste Einzel-
posten unter den amerikanischen Indu-
striegüterexporten. 

Vor allem aber haben alle namhaften 
Unternehmen dieser Branche eine mehr 
oder weniger ausgeprägte rüstungswirt-
schaftliche und damit sicherheitspolitisch 
relevante Komponente. Zwischen dieser 
und dem Zivilflugzeugbau gibt es nicht nur 
technologische Spill-Over-Effekte. Beide Be-
reiche profitieren in unterschiedlichem Ma-
ße auch wirtschaftlich voneinander, nicht 
zuletzt durch die verbreiterte Umsatzbasis 
und dadurch erzielbare Größenvorteile. 

Noch immer (2004) erwirtschaftet zwar 
die EADS, mit 80% größter Anteilseigner 
von Airbus, 64% ihres Umsatzes und 79% 
des Gewinns (EBIT) über den Flugzeugbau 
für Airbus. Bei Boeing entfallen demgegen-
über auf den Unternehmensbereich Zivil-
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flugzeugbau nur 40% des Umsatzes und 
etwa ein Viertel des Gewinns. 

Die von den USA im WTO-Verfahren gel-
tend gemachten Zahlen für den Rüstungs-
umsatz der beiden Hauptkonkurrenten im 
Jahr 2003 � Boeing: 23,7 Mrd. US-Dollar, die 
Airbus-Muttergesellschaften (EADS und BAe 
Systems) zusammen 23,8 Mrd. US-Dollar � 
vermitteln daher ein verzerrtes Bild. Denn 
von letzterem Betrag entfällt mit fast 16 
Mrd. US-Dollar der Löwenanteil auf BAe 
Systems, die bei Airbus mit 20% Kapital-
anteil nur eine Minderheitsrolle spielen. 

Dennoch dürfte auch bei Airbus und 
seinen Muttergesellschaften der militäri-
sche Anteil künftig ein höheres Gewicht 
bekommen. Durch den Auftrag für den 
europäischen Militärtransporter A400M 
erhält erstmals die Airbus SA selbst eine 
ausgeprägte militärische Umsatzkompo-
nente. Zudem hat EADS auf der Basis des 
Airbus A330-200 ein technisch und wirt-
schaftlich wettbewerbsfähiges Konzept zur 
Luftbetankung von Kampfflugzeugen ent-
wickelt, das mit einem Auftrag Australiens 
seinen ersten Markterfolg erzielen konnte 
und mit dem EADS über das »AirTanker«-
Joint-venture bei dem anstehenden Beschaf-
fungsvorhaben Großbritanniens für ein 
»Future Strategic Tanker Aircraft« den Sta-
tus des »preferred bidder« erhalten hat. 

Der militärische Umsatzanteil wird also 
auch auf europäischer Seite wachsen � und 
damit die technologische und wirtschaft-
liche Basis auch für den Zivilflugzeugbau 
stärken. 

Chance für den 
atlantischen Rüstungsmarkt? 
EADS beabsichtigt, sich mit seinem Tank-
flugzeugkonzept an der zum Herbst 2005 
erwarteten Ausschreibung des Pentagon für 
die Erneuerung der Tankerflotte der US Air 
Force zu beteiligen. Boeing hatte versucht, 
seine bisherige Monopolposition in diesem 
Marktsegment durch unzulässige Einfluß-
nahme auf die Pentagon-Entscheidung zu 
Lasten von EADS zu verteidigen. Das führte 

zur Stornierung und Neueröffnung des Ver-
gabeverfahrens. 

EADS positioniert sich für die neue Aus-
schreibung, den Usancen des Rüstungs-
geschäfts gemäß, als möglichst amerikani-
scher Anbieter: Zum einen ist eine Koope-
ration mit Northrop Grumman anvisiert, 
einer der großen Systemfirmen der ameri-
kanischen Rüstungsbranche. Zum anderen 
soll im Bundesstaat Alabama eine Produk-
tionsstätte für die Ausrüstung des als KC-
330 firmierenden EADS-Tankers errichtet 
werden. Alabama ist Heimatstaat des ein-
flußreichen republikanischen Senators Jeff 
Sessions, Mitglied im Armed Services Com-
mittee des Senats. Er wie auch der Aus-
schußvorsitzende John Warner und Senator 
John McCain, dienstältester Republikaner 
im Ausschuß, setzen sich ausdrücklich für 
Wettbewerb bei der Tankerbeschaffung ein. 

Auch im Armed Services Committee des 
Repräsentantenhauses, dessen Vorsitzender 
Duncan Hunter der radikalste Vertreter 
einer konsequenten »Buy American«-Be-
schaffungspolitik der US-Streitkräfte ist, 
sind mit Terry Everett und Mike Rogers 
zwei republikanische Abgeordnete aus 
Alabama vertreten. Gerade das Repräsen-
tantenhaus hat allerdings am 20. Mai 2005 
auf Betreiben von Duncan Hunter eine 
Gesetzesklausel beschlossen, die die Auf-
tragsvergabe im Kontext der Tanker-
ausschreibung an solche ausländischen 
Unternehmen untersagt, die staatliche Sub-
ventionen für ihren Zivilflugzeugbau erhal-
ten � eine unverhüllte »Lex EADS«. 

Es ist unwahrscheinlich, daß der Senat 
dieser Klausel zustimmt. Dennoch ist zu 
fragen, ob ein eventuelles EADS-Northrop-
Grumman-Joint-venture im Lichte des Air-
bus-Boeing-Subventionsstreits eine echte 
Chance haben könnte, im Wettbewerb mit 
dem Konkurrenten Boeing zumindest einen 
Teil des Tankerauftrags zu erhalten. 

Dafür spräche aus amerikanischer Sicht 
nicht nur der bei konkurrierenden Angebo-
ten erzielbare günstigere Beschaffungs-
preis. Auch unter dem Aspekt der Einsatz-
sicherheit gäbe es Argumente für ein 
»double sourcing« � die Beschaffung aus 
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zwei Quellen. Mögliche technische Pro-
bleme bei einem Modell würden so nur 
einen Teil der Tankerflotte betreffen. 

Auch zeigen die wachsenden transatlan-
tischen Verflechtungen auf Unternehmens-
ebene in der Rüstungsbranche, daß ein 
transatlantisches rüstungswirtschaftliches 
Festungsdenken kaum mehr angebracht ist. 
So war etwa das britische Unternehmen 
BAe Systems, Teilhaber und industrieller 
Partner bei Airbus, zugleich Joint-venture-
Partner von Boeing als (unterlegener) Mit-
bewerber von EADS um die britische Aus-
schreibung von Tankflugzeugen der Royal 
Air Force. Und bei dem Programm des künf-
tigen US-Kampfflugzeugs »Joint Strike 
Fighter« (JSF) ist BAe Systems der wichtigste 
ausländische Partner des amerikanischen 
Auftragnehmers Lockheed Martin. 

Denkt man die sich derzeit abzeichnen-
den Konstellationen in der atlantischen 
Rüstungsindustrie weiter, deutet sich als 
günstigste Perspektive eine Annäherung an 
jenes Konzept an, das in den neunziger 
Jahren der Rüstungsstaatssekretär (Under-
secretary of Defense for Acquisition, Tech-
nology and Logistics) der zweiten Clinton-
Administration, Jacques Gansler, konzipiert 
hatte. Gansler, der als stellvertretender Vor-
sitzender des Defense Science Board des 
Pentagon maßgeblich die Restrukturierung 
der amerikanischen Rüstungsindustrie 
nach dem Kalten Krieg mitkonzipiert hatte, 
sah die Gefahr einer in der Folge der Kon-
zentration schwindenden Wettbewerbs-
intensität. Einer transatlantischen Rü-
stungskooperation gegenüber außerordent-
lich aufgeschlossen, schlug er ein Modell 
mehrerer (mindestens zweier) transatlan-
tischer Konsortien von amerikanischen und 
europäischen Systemfirmen vor, die um die 
Systemführerschaft bei einzelnen Beschaf-
fungsvorhaben konkurrieren. 

Es ist unklar, ob es für eine an dieses 
Konzept angelehnte Entwicklung in Regie-
rung und Kongreß heute hinreichende 
Unterstützung gäbe. Sowohl von der Füh-
rung des Pentagon wie auch aus dem Kon-
greß kommen in dieser Hinsicht keine 
ermutigenden Signale. Für die europäische 

Seite dürfte es dennoch nicht nur wirt-
schaftlich, sondern auch politisch lohnend 
sein, sich in diese Richtung zu bewegen. 

Richtungsstreit in Europa 
Allerdings ist fraglich, ob in Europa die sich 
bietende Chance gesehen wird und ein hin-
reichend eindeutiger Wille besteht, sie zu 
nutzen. Aus dem Unternehmen EADS war 
einerseits zu vernehmen, man sei bereit, 
einseitig auf Entwicklungssubventionen 
für den A350 zu verzichten, sollte davon die 
Zulassung zur amerikanischen Tanker-
ausschreibung abhängen. 

Andererseits erklärte Airbus zugleich, 
diese bereits beantragten Subventionen in 
Anspruch nehmen zu wollen, solange keine 
zufriedenstellende Lösung im Subventions-
streit mit Boeing erzielt worden sei. Eine 
aggressive Politik der Marktanteilserhö-
hung im Zivilflugzeugmarkt scheint hier 
zu kollidieren mit dem Streben nach stär-
kerer Präsenz des Unternehmens auf dem 
amerikanischen Rüstungsmarkt. Nicht 
zufällig entsprechen dieser Divergenz 
der Auffassungen über die Unternehmens-
strategie auch die Positionen im franzö-
sisch-deutschen Führungsstreit bei EADS 
und Airbus. Seine Exponenten, der von 
deutscher Seite nominierte EADS-Ko-Vor-
standsvorsitzende Thomas Enders, für die 
Rüstungssparte des Konzerns zuständig, 
und sein französischer Ko-Vorsitzender, 
der bisherige Airbus-Chef Noël Forgeard, 
lassen sich wahrscheinlich auch als Ver-
treter der unterschiedlichen Positionen im 
Subventionsstreit identifizieren. Durch den 
am 23. Juni erzielten Kompromiß bei der 
Besetzung der EADS-Führung dürften diese 
unternehmenspolitischen Divergenzen 
kaum ausgeräumt worden sein. 

Ebenso scharf, wenngleich weniger 
öffentlich, scheint bei BAe Systems ein 
durch die beiden führenden Manager, 
Chairman Dick Olver und Chief Executive 
Officer (CEO) Mike Turner, verkörperter 
ähnlicher Strategiestreit ausgetragen zu 
werden. CEO Turner würde offenbar gerne 
die BAe Systems-Beteiligung an Airbus 
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aufgeben, um größere Freiheit für einen 
eventuellen Unternehmenszusammen-
schluß mit einer der großen amerikani-
schen Rüstungssystemfirmen zu haben. 
Chairman Olver scheint BAe Systems bei 
aller Bedeutung des amerikanischen Mark-
tes als zentralen Teil der europäischen 
Rüstungsindustrie zu sehen und eine unter-
nehmenspolitische Entscheidung zugun-
sten der USA gegen Europa für einen Fehler 
zu halten. 

In beiden Fällen geht es nicht allein um 
die Stellung des jeweiligen Unternehmens 
im europäischen und transatlantischen 
rüstungsindustriellen Kontext. Auch die 
Stellung der hinter ihnen stehenden Staa-
ten � bei EADS/Airbus Deutschland und 
Frankreich, bei BAe Systems Großbritan-
nien � zum Projekt Europa wie zur atlan-
tischen Allianz steht zur Debatte. 

Ein fruchtbarer Konflikt für die 
transatlantischen Beziehungen 
Der Konflikt um Subventionen für Airbus 
und Boeing läßt sich nicht dadurch aus der 
Welt schaffen, daß Airbus dauerhaft ein-
seitig auf staatliche Entwicklungsdarlehen 
nicht nur für den A350, sondern auch für 
alle künftigen Modelle verzichtet, auch 
wenn die amerikanische Seite als Beloh-
nung mit dem Zugang zum amerikani-
schen Rüstungsmarkt winkt. Die mit einem 
solchen Verzicht verbundene nachhaltige 
Erhöhung der Finanzierungskosten könnte 
allenfalls durch einen größeren Anteil 
am US-Tankerbeschaffungsauftrag (dessen 
Abwicklung sich über 10 bis 20 Jahre 
erstrecken dürfte) kompensiert werden � 
und Boeing erhielte ja bei einseitigem Sub-
ventionsverzicht von Airbus seinerseits 
weiterhin Subventionen. 

Es bedarf also immer noch bilateraler 
Vereinbarungen zwischen USA und EU 
darüber, was als unzulässige Subvention 
gilt und was nicht, es sei denn, man wollte 
sich in dieser Frage dem WTO-Streitbeile-
gungsverfahren ausliefern. Dessen Entschei-
dungen aber sind stets rückwärtsgewandt 
und können allenfalls feststellen, wann in 

welchem Umfang unzulässige Subven-
tionen geflossen sind. 

Vor allem aber können sie nicht die of-
fenkundige Verbindung zwischen Subven-
tionsstreit und Rüstungsmarkt einbezie-
hen. Das ist Aufgabe der Politik � also der 
US-Regierung einerseits, der Regierungen 
von Deutschland, Frankreich, Großbritan-
nien und Spanien andererseits. 

Zuletzt hat die europäische Seite die 
Chance zu einer positiven Bekundung ihres 
Willens zu stärkerer transatlantischer rü-
stungspolitischer Zusammenarbeit vertan, 
als sie � gegen den Wunsch der Airbus-
Gesellschafter � für die Triebwerke des 
A400M-Militärtransportflugzeugs das tech-
nisch bessere und kostengünstigere Ange-
bot der kanadischen Tochter des US-Trieb-
werksherstellers Pratt&Whitney ausschlug. 

Diesmal besteht auf amerikanischer Seite 
die Chance, gegen den Rüstungsprotektio-
nismus auf beiden Seiten des Atlantik ein 
Zeichen zu setzen, wenn es um die Erneue-
rung der Tankflugzeugflotte der US Air 
Force geht. Dies sollte im Rahmen eines 
nicht zu eng geschnürten Pakets gesche-
hen, das eine neue Vereinbarung über das 
graduelle Auslaufen der Zivilflugzeug-
subventionen auf beiden Seiten enthält. 

Doch die Vereinbarung eines solchen 
Pakets darf nicht den Handelsdiplomaten 
im Büro des US-Handelsbeauftragten und 
der Generaldirektion Handel der EU-Kom-
mission allein überlassen bleiben. Denn der 
transatlantische Streit um Subventionen 
für Airbus und Boeing ist nicht auf der 
Ebene der Konflikte um Bananen, Hormon-
fleisch und Export-Steuervergünstigungen 
angesiedelt. Ihn auch auf der Ebene der 
Außen- und Sicherheitspolitik angemessen 
zu bewältigen ist für Europa eine Frage 
der Handlungsfähigkeit in einer kritischen 
Phase der Europäischen Union. Und für 
die USA ist der Umgang mit diesem Kon-
flikt und seiner rüstungswirtschaftlichen 
Dimension ein Test darauf, ob Europa, 
wenn es darauf ankommt, als strategischer 
Verbündeter oder als Rivale gesehen und 
behandelt wird. 
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